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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem Informationsdienst EU-Kommunal wollen wir Sie regelmäßig über alle wichti-

gen Ereignisse und Neuigkeiten aus und über die Europäische Union informieren. Im 

Mittelpunkt stehen dabei die Informationen, die für Sie vor Ort in den Städten und Ge-

meinden in Deutschland unmittelbar relevant sind. Dazu gehören neue Förderpro-

gramme genauso wie Gesetzgebungsvorhaben oder neue Informationsangebote im 

Internet. 

Da dieser Newsletter nur einen Überblick über die vielfältigen Themen bieten kann, 

sind den einzelnen Nachrichten Links zu ausführlicheren Informationen im Internet bei-

gefügt. Wir hoffen Ihnen so einen möglichst unkomplizierten Zugang zu den für Sie 

relevanten Neuigkeiten aus der EU bieten zu können. 

Über Anregungen, Kritik oder positive Rückmeldungen würden wir uns freuen. 

 

        

Daniel Caspary MdEP    Prof. Dr. Angelika Niebler MdEP   

    - Vorsitzender -           - Co-Vorsitzende – 
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1. Industrieplan – Kommission 
Die neue Industriepolitik der EU soll bessere Voraussetzungen für die 
Klimaneutralität und (wie USA und China) Investitionsanreize schaffen.  
Der von der Kommissionspräsidentin am 17. Januar 2023 vorgestellte europäi-
schen Green-Deal-Industrieplan soll Europa zu einem wettbewerbsfähigen 
Standort für saubere Technologien entwickeln. Er besteht aus vier Säulen:  

1) Vereinfachtes Regelungsumfeld: Die Kommission wird ein Gesetz über 
eine CO2-neutrale Industrie (Netto-Null-Industrie-Gesetz) vorschlagen 
und einen Rechtsrahmen schaffen, der beschleunigte Genehmigungs-
verfahren, die Förderung strategischer Projekte und die Entwicklung von 
Normen zur Unterstützung des Ausbaus von Technologien ermöglicht. 

2) Beschleunigter Zugang zu Finanzmitteln: Durch öffentliche Finanzierun-
gen sollen die für den grünen Wandel erforderlichen enormen privaten 
Finanzmittel mobilisiert werden und es den Mitgliedstaaten erleichtern, 
die notwendigen Beihilfen zur Beschleunigung des grünen Wandels zu 
gewähren. Dazu wird die Kommission u.a. die Meldeschwellen für die 
Förderung grüner Investitionen in der Allgemeine Gruppenfreistellungs-
verordnung anheben. Mittelfristig beabsichtigt die Kommission im Rah-
men der Überprüfung des Mehrjährigen Finanzrahmens vor dem Som-
mer 2023 einen Europäischen Souveränitätsfonds vorzuschlagen. 

3) Verbesserung der Kompetenzen: Da zwischen 35% und 40% aller Ar-
beitsplätze vom Übergang zu einer grünen Wirtschaft betroffen sein 
könnten, wird die Kommission die Einrichtung einer Akademien für eine 
CO2-neutrale Industrie vorschlagen, um Weiterbildungs- und Umschu-
lungsprogramme in strategischen Branchen einzuführen. Sie wird auch 
prüfen, wie in vorrangigen Sektoren der Zugang von Drittstaatsangehö-
rigen zu den EU-Arbeitsmärkten erleichtert werden kann. 

4) Offener Handel für resiliente Lieferketten: Zu diesem Zweck wird die 
Kommission das EU-Netz von Freihandelsabkommen und anderen For-
men der Zusammenarbeit mit Partnern weiter ausbauen, die Gründung 
eines Clubs für kritische Rohstoffe prüfen und die Gründung von Indust-
riepartnerschaften für saubere und CO2-neutrale Technologien in Erwä-
gung ziehen. Die Kommission wird den Binnenmarkt auch vor unfairem 
Handel im Bereich der sauberen Technologien schützen und ihre Instru-
mente einsetzen, um sicherzustellen, dass ausländische Subventionen 
den Wettbewerb nicht verzerren, auch nicht im Bereich der sauberen 
Technologien. 

Mit der Industrieplan der EU soll der Grundstein für eine Industriepolitik gelegt 
werden, die den doppelten Übergang zu einer grünen und einer digitalen Wirt-
schaft unterstützt, die Industrie der EU weltweit wettbewerbsfähiger macht und 
die offene strategische Autonomie Europas stärkt. Gesetztestexte zum Indust-
rieplan liegen noch nicht vor. 

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3Z1mqTt  
➢ Industrieplan (Englisch,21Seiten) https://bit.ly/3SajOR3  
➢ Fragen und Antworten https://bit.ly/3kbS2Hk  

 
zurück 
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2. Industrieplan – Plenum 
Das Parlament fordert die Sicherung und den Ausbau der Führungs-
rolle Europas im Bereich der sauberen Energien.   
Das Plenum begrüßt in seiner Entschließung vom 16. Februar 2023 die Mittei-
lung der Kommission vom 1. Februar 2023 mit dem Titel „Ein Industrieplan zum 
Grünen Deal für das klimaneutrale Zeitalter (siehe vorstehend unter eukn 
2/2023/1). Dabei wird von den Abgeordneten der Ausbau der Fertigungskapa-
zitäten der EU in strategischen Schlüsseltechnologien hervorgehoben, wie So-
lar- und Windenergie, Wärmepumpen, Stromnetze, Batterien, Langzeit-Ener-
giespeicherung, Herstellung von Elektrolyseuren für erneuerbaren Wasserstoff 
und vorgefertigte nachhaltige Baumaterialien. Kritisiert wurde in der Plenarbe-
ratung, dass die EU-Kommission nicht genügend Vorschläge macht, wie aus 
dem Wandel hin zur Klimaneutralität neue Geschäftsmöglichkeiten für Unter-
nehmen entstehen könnten. Beispielsweise fehlten Vorschläge zum Bürokratie-
abbau. Zu dem angekündigten Industrieplan fordert das Plenum u.a., dass 

• die Kommission eine wirksame Strategie für die Neuausrichtung, Verla-
gerung und Rückverlagerung der Industrie in Europa ausarbeitet; 

• die Kommission im Rahmen ihrer Folgenabschätzung auch prüft, ob eu-
ropäischer Rechtsvorschriften und Fonds Auswirkungen auf die Schaf-
fung neuer unerwünschter Abhängigkeiten haben, insbesondere von 
nicht marktwirtschaftlich organisierten Volkswirtschaften und unzuverläs-
sigen Partnern;  

• die Kommission dringend ein Plan zur Schaffung der erforderlichen Inf-
rastruktur für den Wasserstoffmarkt entwickeln muss; 

• von dem neuen Europäischen Souveränitätsfond bestehende Fonds, 
einschließlich der Aufbau- und Resilienz Fazilität und des derzeitigen 
MFR, erfasst werden, noch nicht in Anspruch genommene Mittel so weit 
wie möglich genutzt werden und (besteht darauf), dass der Fonds nicht 
auf Kosten der Kohäsionsfonds oder bereits gebundener Mittel finanziert 
werden darf; 

• durch den Souveränitätsfonds auch europäische Investitionen in strate-
gischen Schlüsselsektoren in der gesamten Union erhöht werden, u.a. in 
den Bereichen Gesundheit, Rohstoffe und Raumfahrt; 

• jeder neue Fonds gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
eingerichtet und in den MFR aufgenommen wird, wodurch eine uneinge-
schränkte Kontrolle durch das Parlament sichergestellt wird;  

• die MFR-Obergrenzen angepasst werden, damit sie allen neuen Fonds, 
politischen Initiativen, Zielen und Aufgaben, die aus dem EU-Haushalt 
finanziert werden, gerecht werden. 

Ausführlich bringt das Parlament seine Besorgnis über die Bestimmungen des 
US-Gesetzes zur Senkung der Inflationsrate zum Ausdruck, weil dieses Gesetz 
Steuervergünstigungen ausschließlich für in den USA produzierte Produkte im 
Bereich der klimafreundlichen Technologien vorsieht. Dadurch werden EU-Un-
ternehmen diskriminiert. Die Kommission und die Mitgliedstaaten werden daher 
ausdrücklich  

• aufgefordert, die potenziellen Auswirkungen des US-Gesetzes auf die 
europäische Industrie und ihre Wettbewerbsfähigkeit rasch zu bewerten;  

• festgestellt, dass einige Komponenten des US-Gesetzes und der große 
Umfang der mobilisierten Mittel Probleme für den transatlantischen Han-
del und die transatlantischen Investitionen darstellen; 



6 

 

• aufgefordert, mit den USA zusammenzuarbeiten, um die Umsetzung des 
Gesetzes so weit wie möglich mit den europäischen Interessen in Ein-
klang zu bringen; insbesondere, dass die EU unter die in diesem Gesetz 
vorgesehenen Ausnahmen fällt, die für Länder gelten, die an einer Zu-
sammenarbeit im Rahmen von Freihandelsabkommen beteiligt sind, und 
dass europäische Erzeugnisse in gleicher Weise wie US-Erzeugnisse für 
Steuergutschriften in Betracht kommen. 

Das Plenum betont, dass die EU bereit sein sollte, über das Streitbeilegungs-
system eine Beschwerde gegen das US-Gesetz einzureichen, wenn die Bewer-
tung ergibt, dass die Umsetzung des Gesetzes weiterhin diskriminierend ist. 
Das Parlament erkennt aber auch ausdrücklich das Ziel des US-Gesetzes zur 
Senkung der Inflationsrate an, eine saubere Produktion und Innovationen im 
Bereich sauberer Technologien zu fördern und die Klimaschutzbemühungen zu 
beschleunigen.  

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3Z4x5gb  
➢ Entschließung https://bit.ly/3YZJx0U  

 
zurück 

3. Industrie FuE-Investitionen 
Die Industrieunternehmen mit Sitz in Deutschland steigerten ihre In-
vestitionen in Forschung und Entwicklung 2021 im Vergleich zu 2020 
um 8,1%.  
Bei 361 Unternehmen mit Hauptsitz in der EU lag der Anstieg bei 8,9%, nach 
einem Rückgang um 2,2% im Zuge der Pandemie im Jahr 2020.   
Weltweit stiegen die FuE-Investitionen des Privatsektors deutlich über das Ni-
veau vor der Pandemie um 14,8% im Jahr 2021 gegenüber 2020. Erstmals seit 
der Einführung des Anzeigers im Jahr 2004 beliefen sich die FuE-Investitionen 
der 2500 größten Unternehmen weltweit auf mehr als eine Billion Euro (1094 
Mrd. EUR). Eine wichtige Änderung besteht darin, dass alle Unternehmen des 
chinesischen Anzeigers zusammen genommen einen etwas größeren Anteil an 
der globalen Gesamtsumme haben als die EU-Unternehmen (17,9% für chine-
sische Unternehmen und 17,6% für EU-Unternehmen). Die US-Unternehmen 
bauen ihre Führung weiter auf 40,2% der weltweiten Anteile aus. 
Die FuE-Wachstumsraten der US-amerikanischen und chinesischen Unterneh-
men (16,5% bzw. 24,9%) lagen weiterhin über denen der EU-Partner, da US-
amerika-nische Scoreboard-Unternehmen führende FuE-Investoren im IKT-
Sektor (sowohl als Produzenten als auch als Dienstleister) und im Gesundheits-
wesen sind, während die Unternehmen des chinesischen Scoreboards nicht nur 
bei den IKT-Produzenten, sondern auch bei IKT-Dienstleistungen vor der EU 
liegen. Die Zahl der Unternehmen des chinesischen Anzeigers hat sich in den 
letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht, von 176 im Jahr 2011 auf 678 im 
Jahr 2021, wodurch Unternehmen aus der EU und Japan aus traditionelleren 
Sparten des verarbeitenden Gewerbes aus dem Anzeiger verdrängt wurden. 
Der EU-Anzeiger für FuE-Investitionen ist in der 19. Auflage erschienen. Er bie-
tet jährlich die aktuellsten Wirtschafts- und Finanzinformationen auf der Grund-
lage der zuletzt veröffentlichten geprüften Abschlüsse der 2500 weltweit größ-
ten FuE-Investoren, darunter auch die 1.000 größten in der EU ansässigen In-
vestoren. 

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3XMbeJs  
➢ Anzeiger (Englisch, 31 Seiten)  https://bit.ly/3IAoJYi  

zurück 
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4. Kleinprojekte Förderperiode 2021 – 2027 
Die Interreg B-Programme bieten in der Förderperiode 2021 – 2027 
auch sogenannte Kleinprojekte an.  
Kleinprojekte sind von kürzerer Dauer mit geringem Mittelumfang und nutzen 
vereinfachte Abrechnungsmodalitäten. Sie setzen dementsprechend über-
schaubare Maßnahmen um, können damit aber auch die Grundlage für spätere 
und umfassendere Folgeprojekte bilden. Kleine oder mittlere Gemeinden oder 
Verbände sind dabei wichtige Akteure, die so Zugang zur finanziellen Unterstüt-
zung im Rahmen von Interreg B erhalten sollen. Die Anforderungen der insge-
samt sechs Interreg B-Programmräume für die Kleinprojekte sind unterschied-
lich. 
Alpenraum https://bit.ly/3xwZ50a und https://bit.ly/3YGCJFF  
Donauraum https://bit.ly/3S8Ur21 und https://bit.ly/3Ek9lwD  
Mitteleuropa https://bit.ly/3lOsP6c und  https://bit.ly/417ba9Q  
Nordseeraum https://bit.ly/3lSzf40 und https://bit.ly/3IDB91H  
Nordwesteuropa https://bit.ly/3Ek80Wq und https://bit.ly/3XHl9A2  
Ostseeraum https://bit.ly/41bos5t und https://bit.ly/3lM3WIf und 
https://bit.ly/3Ekuzuo  
Die Ausschreibung beginnt im Februar 2023 und endet im Juli 2023. Mehr über 
die Hauptmerkmale dieses Aufrufs für kleine Projekte in einem Online-Event 
am 28. Februar 2023, 14:00-15:15 Uhr MEZ“ 

➢ Ausschreibung https://bit.ly/3XK1rDU 
➢ Online-Event https://bit.ly/3XKnRVo  
➢ Anmeldung https://bit.ly/3Kg9KUF  

 
zurück 

 

5. Sozialunternehmen – Darlehen 
Sozialunternehmen können günstige Darlehen erhalten.  
Die mit einem niedrigeren Zinssatz und geringeren Anforderungen an die Si-
cherheiten bereitgestellten Darlehen können Sozialunternehmen in den Nieder-
landen, Belgien, Spanien und Deutschland erhalten für Sozialhilfe- und Pflege-
dienste, Initiativen, die benachteiligten Arbeitnehmern den Eintritt in den Ar-
beitsmarkt ermöglichen, sozialen Wohnungsbau sowie die Unterstützung der 
Erzeugung gesunder Lebensmittel und die Förderung von Kunst und Kultur. Da-
für stehen auf der Grundlage einer Vereinbarung des Europäischen Investiti-
onsfonds (EIF) mit der Triodos Bank bis zu 67 Millionen Euro zur Verfügung.   
Der EIF und die Triodos Bank unterhalten bereits eine langjährige Partner-
schaft, die auf soziale Unternehmen und den Kultur- und Kreativsektor ausge-
richtet ist. Dies ist die dritte Vereinbarung im Rahmen der Zusammenarbeit, die 
insgesamt bis zu 417 Millionen Euro an garantierten Darlehen für soziale und 
kulturelle Unternehmen umfasst. 

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3HtLZFF  
➢ Triodos Bank https://bit.ly/3IC9j60  

 
zurück 
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6. Radverkehrsstrategie  
Das Parlament fordert mehr eigenständige Radwege, Stellplätze und 
eine Senkung der Mehrwertsteuer für Fahrräder.  
Das sind die Kernanliegen einer vom Parlament am 16. Februar 2023 geforder-
ten Fahrradstrategie, die von der Kommission entwickelt werden soll. Ziel soll 
es sein, bis 2030 die Anzahl der in Europa mit dem Fahrrad zurückgelegten 
Kilometer zu verdoppeln. Das Radfahren soll als vollwertiges Verkehrsmittel an-
erkannt werden. 
Das Plenum betont, dass der Mangel an sicheren Stellplätzen und gesonderten 
Radwegen, aber auch unzureichende Maßnahmen zur Verhinderung von Dieb-
stahl einige der Hindernisse sind, die den Ausbau des Radverkehrs in den Städ-
ten behindern. In Zügen sollen mehr Plätze für Fahrräder und an Bahnhöfen 
und Mobilitätsknotenpunkten mehr gesicherte Abstellanlagen für Zweiräder zur 
Verfügung gestellt werden. Bei der Planung von Wohngebäuden sollen sichere 
Abstellanlagen für Fahrräder und Ladekapazitäten für Elektrofahrräder berück-
sichtigt werden. Zudem wird die Kommission aufgefordert, Leitlinien für sicheres 
Radfahren (Schutzhelme, Altersbeschränkungen, Mitnahme von Kindern usw.) 
vorzuschlagen. Auch sollen die Mehrwertsteuersätze für die Lieferung, Vermie-
tung und Reparatur von Fahrrädern und E-Bikes gesenkt werden. Schließlich 
fordert das Parlament, dass das Jahr 2024 zum Europäischen Jahr des Fahr-
rads erklärt wird. 

➢ Plenum https://bit.ly/3Eiq9UL  
➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3YERh8L   

 
zurück 

 

7. DiscoverEU                                                          Termin: ab 15.03.2023 
Junge Menschen können sich zur Erkundung Europas um einen Tra-
vel-Pass bewerben.  
Die Ausschreibung richtet sich an 18-Jährige aus allen EU-Mitglied-staaten. Um 
einen Reisepass zu gewinnen, müssen sich die 18-Jährigen auf dem Europäi-
schen Jugendportal bis zum 15. März 2023 bewerben und fünf Fragen und eine 
Stichfrage beantworten. Jugendliche, die zwischen dem 1. Juli 2004 und dem 
30. Juni 2005 geboren sind und das Auswahlquiz erfolgreich ausgefüllt haben, 
können zwischen dem 15. Juni 2023 und dem 30. September 2024 bis zu 30 
Tage lang durch Europa reisen. Diejenigen, die in der zweiten Hälfte des nächs-
ten Jahres 18 Jahre alt werden, können sich in der nächsten Ausschreibung im 
Oktober bewerben. 
Zudem können die Teilnehmer weiterhin von einer Rabattkarte mit mehr als 
40.000 Ermäßigungen für öffentliche Verkehrsmittel, Kultur, Unterkunft, Essen, 
Sport und andere Dienstleistungen in allen teilnahmeberechtigten Ländern pro-
fitieren. 

➢ Pressemitteilung 15.02.2023 https://bit.ly/3IohK4C  
➢ Jugendportal https://bit.ly/3XDF2b9  
➢ Rabattkarte https://eyca.org/  

 
zurück 
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8. Stadtbusse – emissionsfrei 2030 
Neue Linienbusse im Stadtverkehr sollen ab 2030 keine fossilen Kraft-
stoffe mehr nutzen.  
Insbesondere die aktuellen Emissionsnormen für schwere Nutzfahrzeuge stam-
men aus dem Jahr 2019 und stehen mit den Klimazielen der EU nicht mehr im 
Einklang. Die Kommission hat daher am 18. Februar 2023 für nahezu alle neuen 
schweren Nutzfahrzeuge (Lkw und Reisebusse) gehören, eine schrittweise Ein-
führung strengerer CO2-Emissionsnormen gegenüber dem Stand von 2019 
vorgeschlagen, und zwar 

• 45% weniger Emissionen ab 2030; 

• 65% weniger Emissionen ab 2035; 

• 90% weniger Emissionen ab 2040. 
Die überwiegende Mehrheit der schweren Nutzfahrzeuge in der EU-Flotte 
(99%) haben derzeit Verbrennungsmotoren und fahren hauptsächlich mit im-
portierten fossilen Kraftstoffen, z. B. Diesel. Die Emissionen im Bereich der 
schweren Nutzfahrzeuge sind seit 2014 jedes Jahr gestiegen, mit Ausnahme 
des Jahres 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie. Besonders stark steigen 
die Emissionen im Güterverkehrssektor. Dies ist vor allem auf die wachsende 
Nachfrage im Straßengüterverkehr zurückzuführen. Dieser Trend dürfte sich in 
Zukunft weiter fortsetzen. 2019 waren die Emissionen aus dem Güterverkehr 
um 44% höher als die Emissionen aus dem Luftverkehr und um 37% höher als 
die Emissionen aus dem Seeverkehr. 
Auf Lastkraftwagen, Stadtbusse und Reisebusse entfallen rund 6% der Ge-
samttreibhausgasemissionen in der EU und über 25% der Treibhausgasemis-
sionen allein aus dem Straßenverkehr.   
Nach Angaben der Kommission werden von dem Vorschlag die europäischen 
Verkehrsunternehmen und -nutzer durch Senkung der Kraftstoffkosten und die 
Gesamtbetriebskosten profitieren. Außerdem wird der Vorschlag dafür sorgen, 
dass mehr energieeffizientere Fahrzeuge eingesetzt werden und auch die 
Luftqualität insbesondere in Städten verbessern wird. 

➢ Pressemitteilung Kommission https://bit.ly/3YUpPn7  
➢ Fragen und Antworten https://bit.ly/40Wrieb  
➢ Kommissionsvorschlag (Englisch, 56 Seiten) https://bit.ly/3YA2lUh  

 
zurück 

 

9. Wahlen und ausländische Einflüsse – Konsultation   Termin 13.04.2023 
Die Kommission bereitet Maßnahmen gegen verdeckte ausländische 
Einmischung auf Wahlen zum EU Parlament 2024 vor.  
Die Konsultation zielt darauf ab, Ansichten, Argumente und zugrunde liegende 
Informationen und Analysen zu sammeln. Damit soll der Kommission ein um-
fassender Überblick über die Risiken und Lücken gegeben werden. Ziel ist die 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit des demokratischen Raums gegen ver-
deckte ausländische Einmischung. Dazu gehören Maßnahmen zur Vertiefung 
früherer Maßnahmen, zur Förderung freier und fairer Wahlen, zur Intensivierung 
des Kampfes gegen Desinformation und zur Unterstützung der Medienfreiheit 
und des Medienpluralismus. 
Die Konsultation richtet sich sowohl an die breite Öffentlichkeit als auch an die 
Interessenträger. Die Beantwortung Fragebogens wird mit 15 und 20 Minuten 
veranschlagt. Gefragt wird u.a. 
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• welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um besonderen Risiken 
zu begegnen;  

• ob es notwendig ist, in der EU für mehr Transparenz in Bezug auf Lob-
byarbeit, Öffentlichkeitsarbeit oder andere Aktivitäten zu sorgen, die den 
demokratischen Bereich erheblich beeinträchtigen und für Drittländer 
durchgeführt werden; 

• ob bewährte Verfahren/Standards bekannt sind, einschließlich der Ver-
besserung von Transparenz und Rechenschaftspflicht, bei der Überwa-
chung, Identifizierung, Zuordnung und Reaktion auf verdeckte Einmi-
schungen von Drittländern in der EU, z. B. professionelle Standards oder 
Verhaltenskodizes; 

• ob die EU-Mitgliedstaaten und die politischen Parteien Ihrer Meinung 
nach zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollen, um die Wahlbeteiligung 
zu fördern, z.B. Maßnahmen zur Förderung eines ausgewogenen Ge-
schlechterverhältnisses in der Politik, zur Förderung der Inklusion von 
Minderheiten, zur Verbesserung der Wahlzugänglichkeit für Menschen 
mit Behinderungen und zur Unterstützung der Wahlbeteiligung jüngerer 
und älterer Menschen und Menschen in abgelegenen Gebieten usw. 

Die Konsultation endet am 13. April 2023 
➢ Konsultation https://bit.ly/3KhaE31  

 
zurück 

10. Desinformation – Transparenzzentrum 
Ein öffentliches Transparenzzentrum macht die Einhaltung des Verhal-
tenskodex gegen Desinformation überprüfbar.  
Der Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Falschinformationen (Fake News) ist 
die Vereinbarung von Online-Plattformen und der Werbeindustrie, in folgenden 
fünf Bereichen tätig zu werden (siehe unter eukn 11/2020/18):   

• Unterbrechung der Werbeeinnahmen bestimmter Konten und Websites, 
die Desinformation verbreiten; 

• Politische Werbung und themenbezogene Werbung transparenter zu 
machen; 

• Umgang mit dem Thema Fake-Accounts und Online-Bots; 

• Ermutigung der Verbraucher, Desinformation zu melden und auf ver-
schiedene Nachrichtenquellen zuzugreifen und gleichzeitig die Sichtbar-
keit und Auffindbarkeit verlässlicher Inhalte zu verbessern; 

• Stärkung der Forschungsgemeinschaft zur Überwachung von Online-
Desinformation durch datenschutzkonformen Zugang zu den Daten der 
Plattformen.  

Mit dem Transparenzzentrum geben die Unterzeichner des Verhaltenskodex, 
von unabhängiger Seite und der interessierten Öffentlichkeit überprüfbar, erst-
mals Einblicke in umfangreiche Daten, wie z. B. 

• wie viele Werbeeinnahmen, die an Desinformationsakteure fließen, ver-
hindert werden konnten;  

• Anzahl oder Wert der akzeptierten und gekennzeichneten oder abge-
lehnten politischen Anzeigen; 

• aufgedeckte Fälle von manipulativem Verhalten (z. B. Erstellung und 
Nutzung von Fake-Accounts);  

• Informationen über die Auswirkungen der Faktenüberprüfung. 
30 Unterzeichner des Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation, 
darunter alle wichtigen Unterzeichner von Online-Plattformen (Google, Meta, 
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Microsoft, TikTok, Twitter), haben ihre ersten Grundlagenberichte pünktlich vor-
gelegt und dabei eine vereinbarte harmonisierte Berichtsvorlage verwendet, die 
auf alle Verpflichtungen und Maßnahmen eingeht, die sie unterzeichnet haben. 
Dies trifft jedoch nicht auf Twitter zu, dessen Bericht nur wenige Daten enthält 
und keine Informationen über die Verpflichtungen zur Stärkung der Fact-Che-
cking-Community. Die nächsten Berichte der Plattformen, die den Kodex unter-
zeichnet haben, sollen im Juli 2023 vorgelegt werden und weitere Einblicke in 
die Umsetzung des Kodex sowie stabilere Daten für sechs Monate liefern. 

➢ Pressemitteilung  https://bit.ly/3jGIgNe  
➢ Verhaltenskodex https://bit.ly/3xlLjgX  
➢ Transparenzzentrum https://bit.ly/3IpPgY2  

 
zurück 

 

11. Offene Daten – Weiterverwendung 
Die Liste hochwertiger Datensätze liegt vor, die öffentliche Stellen kos-
tenlos zur Weiterverwendung zur Verfügung stellen müssen (sog. of-
fene Daten) 
Die Liste wurde per Verordnung im Rahmen der Open Data-Richtlinie, ehemals 
PSI-Richtlinie (2019/1024), eingeführt (siehe unter eukn 7/2019/19). In dieser 
Liste werden die folgende sechs Kategorien der hochwertigen Datensätze defi-
niert, die ein besonders hohes kommerzielles Potential haben: Geodaten, Erd-
beobachtung und Umwelt, Meteorologie, Statistik, Unternehmen und Mobilität. 
Diese Datensätze werden in maschinenlesbarem Format über eine Anwen-
dungsprogrammierschnittstelle verfügbar sein. die von öffentlichen Stellen in-
nerhalb von 16 Monaten kostenlos zur Weiterverwendung zur Verfügung ge-
stellt werden müssen. 
Hochwertige Datensätze können eine wichtige Ressource sein, um neue digi-
tale Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, und somit auch dazu beitra-
gen, Investoren anzuziehen. Die Weiterverwendung von Datensätzen, wie Mo-
bilität oder Geo-lokalisierung von Gebäuden, kann Geschäftsmöglichkeiten für 
den Logistik- oder Verkehrssektor eröffnen und die Effizienz der Erbringung öf-
fentlicher Dienstleistungen verbessern, z. B. durch das Verständnis der Ver-
kehrsströme, um den Verkehr effizienter zu gestalten. Meteorologische Be-
obachtungsdaten, Radardaten, Luftqualitäts- und Bodenverunreinigungsdaten 
können auch Forschung und digitale Innovation sowie eine fundiertere Politik-
gestaltung im Kampf gegen den Klimawandel unterstützen. 
Die Richtlinie ((EU) 2019/1024) ist in Deutschland mit dem Datennutzungsge-
setz (DNG), unter Wegfall des Informationsweiterverwendungsgesetzes, in 
deutsches Recht umgesetzt worden.   

➢ Pressemitteilung 20.01.2023 https://bit.ly/3k5OBBL  
➢ Liste https://bit.ly/3jR9yk4  
➢ Fragen und Antworten (Englisch)  https://bit.ly/3jWFAuL  
➢ (EU) 2019/1024 https://bit.ly/30sSRvG  
➢ Datennutzungsgesetz DE https://bit.ly/40UvFqn  

 
zurück 
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12. Katastrophenschutz verbessern  
Die Vorsorgemaßnahmen für Naturkatastrophen wie Erdbeben, Über-
schwemmungen und Waldbrände sollen verbessert werden.  
Dazu hat die Kommission am 8. Februar 2023 mit einer Empfehlung und einer 
Mitteilung folgende 5 Ziele zur Stärkung der Widerstandskraft gegen Katastro-
phen festgelegt: 

1) Es ist wichtig, in kritischen Sektoren Gefahren und Bedrohungen im Vor-
griff zu ermitteln.  

2) Die Stärkung des Risikobewusstseins und die Verbesserung des Vorsor-
gestands der Bevölkerung tragen dazu bei, die Auswirkungen von Kata-
strophen zu verringern. 

3) Durch die Verbesserung der Frühwarnsysteme wird sichergestellt, dass 
Warnmeldungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene die richti-
gen Menschen rechtzeitig erreichen. 

4) Durch den weiteren Ausbau des Katastrophenschutzverfahrens kann die 
EU mehr Hilfe leisten, um kritische Lücken zu schließen und zu vermei-
den, dass die Lage sich weiter verschlechtert, wenn die Kapazitäten ei-
nes Landes überlastet sind. 

5) Katastrophenschutzsysteme müssen rund um die Uhr einsatzbereit sein 
– vor allem während und nach Katastrophen, wenn sie am dringendsten 
benötigt werden.   

Um die Umsetzung dieser Ziele anzustoßen, startet die Kommission fünf Leitini-
tiativen, z.B. den Start der Initiative preparEU – ein gesamteuropäisches Sensi-
bilisierungsprogramm, bei dem mit Symbolen und Aushängen an öffentlichen 
Plätzen auf Gefahren hingewiesen wird. Vorgesehen ist auch ein „Europäischer 
Risikoatlas“, um die EU-Bürger darauf aufmerksam zu machen, was ihre Haupt-
risiken sind. Geplant ist auch die Überprüfung der Einsatzfähigkeit des Kata-
strophenschutzes bei einem simuliertes Blackout-Szenario der Stromversor-
gung, der mehrere Teilregionen Europas gleichzeitig betrifft. Die Ergebnisse 
dieses für 2023 geplante Pilotprojekt soll in die notwendigen Investitionen für 
eine verstärkte Katastrophenprävention und –vorsorge einfließen. Die Umset-
zung der 5 Ziele soll auf dem nächsten Zivilschutzforums im Jahr 2024 überprüft 
werden. 

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3Sc4ymz  
➢ Empfehlung (Englisch, 16 Seiten)  https://bit.ly/3YX5HRk  
➢ Mitteilung (Englisch 15 Seiten) https://bit.ly/3S6NX3s  
➢ Fragen und Antworten https://bit.ly/3IcLK1Q  

 
zurück 

13. Rückführungen/Abschiebungen  
Die Gesamtzahl der wirksamen Rückführungen von Menschen ohne 
Bleiberecht soll erhöht werden.  
Im Einklang mit dem EU-Recht und der Charta der Grundrechte enthält die neue 
Migrationsstrategie für Rückkehr und Wiedereingliederung praktische Maßnah-
men, mit denen  

• der rechtliche und operative Rahmen für eine Rückkehr aus Europa und 
aus Transitländern, sowie 

• die Qualität der Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramme verbes-
sert,  

• Migrations- und Entwicklungspolitik enger miteinander verknüpft und  

• die Zusammenarbeit mit Partnerländern intensiviert werden sollen. 
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Auch soll Frontex ein neues Einsatzmandat erhalten, damit in allen Phasen des 
Prozesses der Rückkehr und Wiedereingliederung operative Unterstützung ge-
leistet werden kann, u.a. Beratung vor der Rückkehr,  Unterstützung nach der 
Ankunft und Überprüfung der Wirksamkeit der Wiedereingliederungshilfe.  
Ein Schwerpunkt der neue Migrationsstrategie liegt im Bereich der Digitalisie-
rung und Überwachung des Rückkehrmanagements. Jeder Mitgliedstaat soll 
bis spätestens 2026 über eine vollständige Digitalisierung des Rückgabefall-
Managementsystems verfügen und die Interoperabilität zwischen relevanten IT-
Systemen hergestellt werden. Die Fortschritte und Erfolge der operativen Stra-
tegie sollen unter Berücksichtigung folgender Indikatoren überwacht werden: 
Anzahl der 

• Rückkehrentscheidungen aufgrund negativer Asylentscheidungen. 

• aufgrund von Rückkehrentscheidungen ausgestellten Rückübernahme-
ersuchen. 

• freiwilligen Rückkehrer an der Gesamtzahl der Rückkehrer. 

• Mitgliedstaaten mit einem IT-System zur Verwaltung von Rückführungs-
fällen. 

• Mitgliedstaaten mit einem Rückkehrberatungssystem. 

• Mitgliedstaaten, die regelmäßig rückkehrbezogene Dienste von Frontex 
nutzen (vor der Rückkehr, nach Rückkehr, Wiedereingliederung) und 
Teilnahme an Rückführungsaktionen. 

• Drittländer, die von den gemeinsamen Reintegrationsdiensten von 
Frontex abgedeckt werden. 

Schließlich wird ein Rückführungskoordinator den Mitgliedstaaten weitere tech-
nische Unterstützung leisten, um die verschiedenen Aktionsbereiche der EU-
Rückkehrpolitik zusammenzuführen.  
Derzeit kehren etwa nur ein Drittel aller Menschen ohne Bleiberecht in der EU 
tatsächlich in ihr Herkunftsland zurück, und weniger als 30% von diesen tun es 
freiwillig. 

➢ Pressemitteilung  https://bit.ly/3Xkc3Jj  
➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3HU0FhA  
➢ Strategie (Englisch, 8 Seiten) https://bit.ly/3xhmH9a  
➢ Strategie – Anhang (Englisch, 5 Seiten) https://bit.ly/3RRijH6  
➢ Rückkehrberatung Arbeitsunterlage 27.04.2021 https://bit.ly/3Yr2R75  

 
zurück 

14. Behindertenausweis – Konsultation                            Termin: 05.05.2023 
Ein Europäischer Behindertenausweis soll die gegenseitige Anerken-
nung des Behindertenstatus sicherstellen.  
Dieser Vorschlag der Kommission wird vom Parlament in seiner Entschließung 
vom 6. Oktober 2021 ausdrücklich begrüßt (siehe umfassend in eukn 
10/2021/28). Der von der Kommission geplante Entwurf des für Ende 2023 an-
gekündigten Gesetzes berücksichtigt die Erfahrungen eines von acht Mitglied-
staaten praktizierten Pilotprojekts und die positiven Erfahrungen mit dem Be-
hinderten-Parkausweis.  
Der geplante Behindertenausweis soll eine angemessene Unterstützung si-
chern, wenn Behinderte in ein anderes EU-Land reisen oder umziehen. Darun-
ter fällt auch der bessere Zugang zu Vergünstigungen und Dienstleistungen. Es 
sollen in allen Mitgliedstaaten die gleichen Vorzugsbedingungen für den Zugang 
zu Leistungen sein, vor allem in den Bereichen Kultur, Freizeit, Sport, Verkehr 
und zwar unabhängig davon, wo der Behindertenstatus gewährt wurde. 
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Mit einer öffentlichen Konsultation wird per Fragebogen um Meinungen zu den 
Problemen gebeten, mit denen Menschen mit Behinderungen auf Reisen und 
bei der Ausübung ihrer Freizügigkeitsrechte konfrontiert werden, auch beim Zu-
gang zu bestimmten Dienstleistungen zu Vorzugsbedingungen. Die Konsulta-
tion endet am 5.Mai 2023 

➢ Konsultation https://bit.ly/3YFlDr1  
➢ Entschließung https://bit.ly/3Dlovia 
➢ Fragebogen https://bit.ly/3E1yts2  
➢ Pilotprojekt https://bit.ly/3YMiSVc  
➢ Parkausweis https://bit.ly/2NodAvv  

zurück 

15. Betriebsräte 
Das Parlament will die Europäischen Betriebsräte stärken.  
Als Arbeitnehmervertretung in grenzüberschreitend tätigen Unternehmen, sind 
die Betriebsräte insbesondere zuständig für Informationsaustausch der Mitar-
beitenden und zur Anhörung zu wichtigen Unternehmensfragen, welche sich 
auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen auswirken. In einer Entschlie-
ßung vom 2. Februar 2023 wird die Kommission aufgefordert, die Richtlinie über 
den Europäischen Betriebsrat (94/45/EG) vom 22. September 1994 zu überar-
beiten und bis zum 31. Januar 2024 einen entsprechenden Vorschlag vorzule-
gen. Das Plenum kritisiert insbesondere, dass die nach der bestehenden Richt-
linie vorzunehmende Unterrichtung und Anhörung in der Praxis häufig nicht be-
achtet wird und sich als sehr schwer durchsetzbar erwiesen hat. 
In vielen Fällen seien von den Arbeitgebern länderübergreifende Maßnahmen 
umgesetzt worden, ohne den Betriebsrat zu unterrichten und anzuhören, bzw. 
erst nachdem die Maßnahmen bereits umgesetzt worden sind. Daher sollten 
vor allem auch Regeln festgelegt werden, die eine wirksame Durchsetzung er-
möglichen. Vor diesem Hintergrund hat das Plenum auch konkrete Empfehlun-
gen an die Kommission verabschiedet, u.a. 

• Überarbeitung der Definition der Begriffe "Anhörung" und "vertrauliche 
Informationen".  

• Das Recht des Betriebsrats sich durch anerkannte Gewerkschaftsorga-
nisationen ihrer Wahl unterstützen lassen, die als Sachverständige an 
Sitzungen des Betriebsrats und an Sitzungen mit der zentralen Leitung 
in beratender Funktion teilnehmen können. 

• Verschärfung von wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden 
Sanktionen, die bei Verstößen gegen die Richtlinie anzuwenden sind, 
u.a. bis zu drei Jahren Ausschluss von allen öffentlichen Leistungen, Bei-
hilfen oder Subventionen oder Ausschluss von öffentlichen Aufträgen. 

• Sicherstellung geeigneter Verwaltungs- und Gerichtsverfahren zur zeit-
nahen und wirksamen Durchsetzung der sich aus der Richtlinie ergeben-
den Verpflichtungen. 

• Sammlung von Daten über die Unternehmen, die in den Anwendungs-
bereich der Richtlinie fallen.  

Schließlich wird für 2023 die Durchführung einer hochrangigen Konferenz ge-
fordert, um die Unternehmen, die Sozialpartner in verschiedenen Sektoren 
sowie die nationalen Arbeitsmarktbehörden für die Bedeutung der Europäi-
schen Betriebsräte zu mobilisieren. 

➢ Entschließung https://bit.ly/3DX2toP  
➢ Richtlinie 94/45/EG https://bit.ly/3jPnU4l  
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16. Krebs/Länderprofile 
Die Ungleichheiten bei der Krebssterblichkeit zwischen den und inner-
halb der EU-Mitgliedstaaten sind groß.  
Das zeigt die am 1. Februar 2023 vom Europäischen Krebsinformationssystem 
(ECIS) zusammengestellten „Länderprofile Krebs“ für die Mitgliedstaaten. Das 
ECIS erwartet in Deutschland 668 neue Krebsfälle pro 100.000 Einwohner. Die 
altersstandardisierte Inzidenzrate (571 pro 100. 000) wird voraussichtlich leicht 
über dem EU-Durchschnitt (569 pro 100 000) liegen, bei Männern niedriger als 
im EU-Durchschnitt (665 gegenüber 686) und bei Frauen höher (500 gegenüber 
484). In Deutschland sind die direkten Gesundheitskosten, die auf Krebs zu-
rückzuführen sind, höher als in jedem anderen EU-Land. Die Fünf-Jahres-Über-
lebensrate ist zwischen 2004 und 2014 bei fast allen der häufigsten Krebsarten 
gestiegen oder konstant geblieben und liegt weiterhin über dem EU-Durch-
schnitt. 
Weitere Erkenntnisse der von ECIS ermittelnden Länderprofile Krebs u.a.: 

• Mit 26% aller Todesfälle ist Krebs nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die 
zweithäufigste Todesursache in der EU. 

• Die Krebssterblichkeit ist in manchen Ländern doppelt so hoch wie in 
anderen, und es gibt große geschlechterspezifische Unterschiede. 

• Die EU-Mitgliedstaaten sind bei der Bereitstellung hochwertiger Krebs-
behandlungen mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert. Einige Län-
der verfügen über eine gute Ausstattung, haben jedoch zu wenig qualifi-
ziertes Gesundheitspersonal, während andere Länder zwar über eine 
hohe Zahl an Fachärzten verfügen, nicht aber z. B. über die für die Strah-
lentherapie erforderliche Ausstattung. 

• Die Ausgaben für die Prävention sind in den letzten Jahren gestiegen, 
machen allerdings lediglich 3,4%t der gesamten Gesundheitsausgaben 
aus. 

Im Jahr 2020 wurde bei geschätzt 2,7 Millionen Menschen in der EU Krebs di-
agnostiziert. Jeder zweite Europäer wird im Laufe des Lebens an Krebs erkran-
ken, und nur die Hälfte aller Krebspatienten wird die Erkrankung überleben. 
Nach den deutschen Krebsregisterdaten sind in Deutschland 2021 229.068 Per-
sonen an einer Krebserkrankung verstorben, das sind geringfügig weniger als 
in den beiden Vorjahren, aber mehr als in allen Jahren vor 2019.   
Krebsscreenings ist zentraler Bestandteil eines neuen, von der EU finanzierten 
Krebsvorsorgeprogramms, mit dem 90% der infrage kommenden Europäer 
Brust-, Gebärmutterhals- und Darmkrebsvorsorgeuntersuchungen angeboten 
werden und  auf Lungen-, Prostata- und – unter bestimmten Bedingungen – auf 
Magenkrebs ausgeweitet werden sollen. Lungenkrebs ist die Krebsart, die nach 
wie vor mit Abstand am häufigsten zum Tod führt. Jedes vierte Todesopfer in 
der EU geht auf das Konto von Krebs. Die EU-Länder haben 2018 fast 170 
Milliarden Euro für die Versorgung von Krebskranken ausgegeben.    

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3JPEyLV  
➢ EU Landesprofil DE https://bit.ly/3kmZhMI  
➢ Deutschland Krebsregisterdaten https://bit.ly/3EtdvCq  
➢ Krebsscreening https://bit.ly/3SnsTpR  

 
zurück 

 



16 

 

17. Rauchen – Konsultation                                        Termin: 16.05.2023  
Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko und Ursache 
für jährlich fast 700.000 Todesfälle in der EU.  
Rund 50% aller Raucher sterben vorzeitig (im Schnitt 14 Jahre früher). Um hier 
Abhilfe zu schaffen, haben die EU und die Mitgliedstaaten verschiedene Maß-
nahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums in Form von Rechtsvorschriften 
erlassen, Empfehlungen veröffentlicht und Informationskampagnen durchge-
führt. Mit Blick auf die rapide Zunahme von neuen Produkten auf dem Raucher-
Markt, den jüngsten technischen Entwicklungen und den hohen Todeszahlen 
im Rauchermilieu sollen die Vorschriften zur Eindämmung des Tabakgebrauchs 
bewertet werden, inwieweit die Zielsetzungen des Rechtsrahmens erreicht wur-
den. Im Rahmen der Konsultation soll insbesondere ermittelt werden, wie Inte-
ressenträger den aktuellen Rechtsrahmen zur Eindämmung des Tabakkon-
sums in der EU wahrnehmen, einschließlich einer Bewertung der Richtlinie über 
Tabakerzeugnisse, der Richtlinie über Tabakwerbung und des Rahmenüberein-
kommens der WHO zur Eindämmung des Tabakkonsums. 
Die Konsultation endet am 16. Mai 2023 

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3KAyneG  
➢ Konsultation https://bit.ly/3klnOli  
➢ Webseite Tabak https://bit.ly/3KthhQa  
➢ Richtlinie Tabakerzeugnisse  https://bit.ly/3lMvZHs  
➢ Plan gegen Krebs https://bit.ly/3IGvQOX  

 
zurück 

 

18. Bienenschutz 
Der Schutz von Bienen und anderen Bestäubern soll beschleunigt wer-
den.  
In der von der Kommission am 24. Januar 2023 vorgelegten Mitteilung werden 
Ziele für 2030 und Maßnahmen für den dringend erforderlichen Bienenschutz 
(siehe unter eukn 6/2021/3) festgelegt, die folgenden drei Prioritäten zugeord-
net sind:  

1) Verbesserung der Erhaltung von Bestäubern und die Bekämpfung der 
Ursachen ihres Rückgangs durch 

• die Erhaltung von Arten und Lebensräumen, z.B. – 
o die Ausarbeitung von Erhaltungsplänen für bedrohte Bestäuberarten  
o Ermittlung von Bestäuber, die für Lebensräume typisch und gemäß 

der Habitat-Richtlinie geschützt sind  
o die Schaffung von ökologischen Korridoren für Bestäuber – soge-

nannte "Buzz Lines"  
o Wiederherstellung von Lebensräumen in Agrarlandschaften durch 

die verstärkte Förderung einer bestäuberfreundlichen Landwirtschaft 
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 

o Minderung der Auswirkungen des Einsatzes von Pestiziden auf Be-
stäuber z.B. durch rechtliche Anforderungen zur Anwendung des in-
tegrierten Pflanzenschutzes oder durch zusätzliche Testmethoden 
zur Bestimmung der Toxizität von Pestiziden für Bestäuber.  

• die Verbesserung der Lebensräume von Bestäubern in städtischen Ge-
bieten; 
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• die Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels, invasiver ge-
bietsfremder Arten und anderer Bedrohungen wie Biozide oder Lichtver-
schmutzung auf die Bestäuber. 

2) Verbesserung der Kenntnisse über den Rückgang der Bestäuber sowie 
seine Ursachen und Folgen durch 

• die Einrichtung eines umfassenden Überwachungssystems,  

• die Unterstützung von Forschung und Bewertung, z.B. durch Kartierung 
wichtiger Bestäubergebiete bis 2025, sowie  

• gezielte Maßnahmen zur Förderung des Kapazitätsaufbaus und der Ver-
breitung von Wissen. 

3) Mobilisierung der Gesellschaft und die Förderung der strategischen Pla-
nung und der Zusammenarbeit durch 

• Entwicklung von nationalen Strategien für Bestäuber;  

• Appell an die Bevölkerung und die Wirtschaft zum Handeln durch Sensi-
bilisierung der Öffentlichkeit  und die Förderung der Bürgerwissenschaft.   

Eine vollständige Liste der Maßnahmen ist im Anhang der Mitteilung (ab Seite 
13) vom 24. Januar 2023 enthalten. 
Nach der Europäischen Roten Liste sind die Populationen von einer von drei 
Bienen-Schmetterlings- und Schwebfliegenarten im Rückgang begriffen. Dar-
über hinaus sind eine von zehn Bienen- und Schmetterlingsarten und jede dritte 
Schwebfliegenart vom Aussterben bedroht. 
2018 verabschiedete die Kommission den ersten EU-Rahmen zur Bekämpfung 
des Rückgangs wilder Bestäuber. Die jetzt vorgelegte Überarbeitung knüpft 
auch an den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs über EU-Maß-
nahmen zum Schutz wilder Bestäuber an. 

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/412Hfjp  
➢ Mitteilung vom 24.01.2023 https://bit.ly/411coUi  
➢ Fragen und Antworten https://bit.ly/3HP0T9A  
➢ Kommissionsdienststellen Bestäuber https://bit.ly/3RQjtTq  
➢ EU-Initiative für Bestäuber 01.06.2018 https://bit.ly/3K0LuWi  
➢ Rechnungshof https://bit.ly/3XkTV1X  
➢ Bundeslandwirtschaftsministerium https://bit.ly/3YojIHz  

 
zurück 

19. Fischerei- und Aquakultursektor: Nachhaltigkeit 
Der Fischerei- und Aquakultursektor soll nachhaltiger und wider-
standsfähiger werden.  
Das ist das Kernziel eines fulminanten Pakets von Vorschlägen, das die Kom-
mission am 21. Februar 2023 vorgelegt hat. Das Paket besteht ausfolgenden 
Strategien: 

• Mitteilung der Kommission: Über die Energiewende im Fischerei- und 
Aquakultursektor der EU  https://bit.ly/3kdf7JN  

• Mitteilung der Kommission: EU-Aktionsplan - Schutz und Wiederherstel-
lung der Meeresökosysteme für eine nachhaltige und widerstandsfähige 
Fischerei https://bit.ly/3ZboA2V  

• Die Gemeinsame Fischereipolitik heute und morgen: Ein Pakt für Fische-
rei und Ozeane für ein nachhaltiges, wissenschaftsbasiertes, innovatives 
und integratives Fischereimanagement https://bit.ly/3YPAznb  

• Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und Aquakultur 
https://bit.ly/3IJp6jq  
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In der Gemeinsamen Fischereipolitik heute und morgen wird das Funktionieren 
der Fischereipolitik 10 Jahre nach der letzten Reform im Jahr 2013 bewertet. Er 
gibt einen Überblick darüber, was funktioniert und wo greifbare Ergebnisse er-
zielt wurden und wo die Umsetzung hinterherhinkt. Zwar wird festgestellt, dass 
die Gemeinsame Fischereipolitik weiterhin einen angemessenen Rechtsrah-
men bietet, zugleich aber auch auf eine Reihe spezifischer Elemente hingewie-
sen, bei denen die Umsetzung verstärkt werden muss und/oder weitere Bewer-
tungen und Überlegungen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass der Sek-
tor, die Gesellschaft insgesamt und die Natur das Potenzial dieser Politik in vol-
lem Umfang nutzen können. Sie betreffen u.a.: 

• die Anlandeverpflichtung und ihre Kosten und Vorteile für die Gesell-
schaft und die Fischer; 

• den Beitrag zur Umsetzung des Umweltrechts und des damit verbunde-
nen Governance-Systems; 

• die Zukunft des Berufs und der Generationswechsel; 

• die Nutzung der Forschungs- und Finanzierungsmöglichkeiten der EU; 

• die Zuteilung von Quoten auf nationaler Ebene und die Transparenz des 
Verfahrens; 

• den Rahmen für die Flottenkapazität und seine Relevanz für strukturelle 
Investitionen an Bord, auch zur Unterstützung der Energiewende des 
Sektors. 

Im Ergebnis wird betont, dass für die erfolgreiche Umsetzung der Gemeinsa-
men Fischereipolitik noch eine Reihe von Problemen bestehen und dass ein 
schnellerer und struktureller Wandel erforderlich ist, um die Umwelt- und Klima-
auswirkungen von Fischerei und Aquakultur zu verringern. Dies ist notwendig, 
um eine gesunde Meeresumwelt wiederherzustellen und die Ernährungssicher-
heit zu gewährleisten, sowie um dem Sektor zu helfen, widerstandsfähiger zu 
werden, die Energieeffizienz zu steigern und zur Klimaneutralität beizutragen. 
Vorgeschlagene Maßnahmen sollen schrittweise eingeführt werden, um die An-
passung des Sektors zu ermöglichen. 

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3Snwm7B   
➢ Fragen und Antworten https://bit.ly/3EtriZM   

 
zurück 

20. Meeresalgen/Produktion  
Das Potenzial von Meeresalgen als erneuerbare Ressource soll voll er-
schlossen werden.  
In einer Mitteilung der Kommission vom 15. November 2022 werden 23 Maß-
nahmen vorgeschlagen, um Möglichkeiten für die Industrie zu schaffen, die 
wachsende Nachfrage in der EU zu befriedigen. Zu den wichtigsten Maßnah-
men gehören u.a.: 

• Entwicklung eines neuen Toolkits für Algenzüchter; 

• Erleichterung des Zugangs zum Meeresraum, Ermittlung optimaler 
Standorte für die Algenzucht und Einbeziehung der Meeresalgenzucht 
und der Mehrfachnutzung des Meeres in maritime Raumordnungspläne; 

• Entwicklung von Normen für Algeninhaltsstoffe und -kontaminanten so-
wie für Algen-Biokraftstoffe; 

• Bewertung des Marktpotenzials, der Effizienz und der Sicherheit von Ma-
terialien auf Algenbasis bei der Verwendung in Düngeprodukten; 

• Finanzierung von Pilotprojekten zur beruflichen Neuorientierung und Un-
terstützung innovativer Projekte im Algensektor; 



19 

 

• Möglichkeiten zur Eindämmung des Klimawandels durch Meeresalgen 
und die Rolle von Meeresalgen als blaue Kohlenstoffsenken, Festlegung 
von Höchstgehalten an Schadstoffen und Jod in Algen; 

• Unterstützung der Entwicklung von neuen und verbesserter Algenverar-
beitungssysteme, neuartiger Produktionsmethoden und Algenzuchtsys-
temen. 

Trotz der vielen Anwendungsmöglichkeiten, die Algen bieten können, befindet 
sich die Algenindustrie in Europa noch in einem sehr embryonalen Stadium und 
konzentriert sich hauptsächlich auf die Ernte von Meeresalgen aus der Wildnis 
und nicht auf den Anbau in Aquakultur. Mit der EU-Algeninitiative will die Kom-
mission das Potenzial des EU-Algensektors erschließen. Diesem Ziel dient u.a. 
eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen europäischen Algenakteuren, 
darunter Algenzüchter, Produzenten, Verkäufer, Verbraucher, Technologieent-
wickler sowie Organisationen zur Unterstützung von Unternehmen, Investoren, 
Behörden, Hochschulen, Forschern und NGOs. 
Derzeit führt die Kommission mehrere Studien über das Potenzial von Algen 
zum Klimaschutz durch. Eine Algen- und Klimastudie untersucht beispielsweise 
Kosten, Auswirkungen und Nutzen einer Ausweitung der Produktion von Mee-
resalgen durch Aquakultur in der EU. 
Die EU ist einer der größten Importeure von Meeresalgenprodukten weltweit, 
und die Nachfrage wird sich bis 2030 voraussichtlich auf 9 Mrd. EUR erreichen, 
insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Kosmetika, Arzneimittel und 
Energieerzeugung. 

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/416HOsk  
➢ Mitteilung https://bit.ly/3xSQKnX  
➢ Fragen und Antworten https://bit.ly/3Z726QJ  
➢ Algen- und Klimastudie https://bit.ly/3IArUiv  

 
zurück 

21. Tierschutz auf See 
Die Inspektionen von Tiertransportschiffen durch die Mitgliedstaaten 
soll verschärft werden.  
Eingeführt werden neue und strengere Anforderungen an die Buchführung, die 
Notfallverfahren, die Einrichtungen an den Ausstiegsstellen und die Zulassung 
von Schiffen für den Transport von Tieren. Mit neuen Tierschutzvorschriften soll 
sichergestellt werden, dass die Kontrollen verbessert werden und dass für die 
auf dem Seeweg transportierten Tiere hohe Tierschutzstandards gelten. Zudem 
wird die Europäische Agentur für Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) eine EU-
Datenbank einrichten, in der alle Inspektionen erfasst werden und die es den 
Mitgliedstaaten ermöglicht, bei der Durchführung von Kontrollen schnell auf alle 
relevanten Informationen zuzugreifen. 

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3XzOT1y  
➢ Webseite Tierschutz und Transport https://bit.ly/3EiHT2j  
➢ EMSA https://bit.ly/3xB5zLI  

 
 

22. Gefährliche Abfälle nehmen zu   
In der EU wird die Menge der gefährlichen Abfälle (Sondermüll) voraus-
sichtlich auch in Zukunft weiter zunehmen.  
Das ist das Ergebnis der aktuellen Analyse, die vom Europäischen Rechnungs-
hof (EuRH) am 16. Januar 2023 vorgelegt worden ist. Diese Entwicklung 
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könnte, so der EuGH, durch folgende Maßnahmen abgeschwächt bzw. vermie-
den werden: 

• Reduktion der zunehmenden Menge an gefährlichen Abfällen, indem 
nach Möglichkeit vermieden wird, dass dieser Abfall überhaupt erzeugt 
wird;  

• Verbesserung der Einstufung von gefährlichen Abfällen; 

• genaue Untersuchung der Diskrepanz zwischen den gemeldeten Men-
gen erzeugter und behandelter gefährlicher Abfälle und Sicherstellung 
der Rückverfolgbarkeit von der Entstehung bis hin zur endgültigen Be-
handlung; 

• Einschränkung der Beseitigung von gefährlichen Abfällen und, wenn 
möglich, Förderung des Recyclings; 

• Bekämpfung des illegalen Handels mit gefährlichen Abfällen. 
Gefährliche Abfälle müssen in speziellen Abfallbehandlungsanlagen unter Ein-
haltung der geltenden Sicherheitsanforderungen behandelt werden. Hier beste-
hen, so der EuRH, nach wie vor Schwierigkeiten, wenn z.B.  Wirtschaftsteilneh-
mer bei der Behandlung von Abfällen gefährliche Abfälle mit anderen Arten von 
Abfällen mischen. Trotz der EU Initiativen werden noch über 50% der gefährli-
chen Abfälle in der EU entsorgt, anstatt zur Wiederverwendung vorbereitet, re-
cycelt oder verwertet zu werden. 
Schließlich betont der EuRH, dass der illegale Handel mit und die illegale Abla-
gerung von gefährlichen Abfällen nach wie vor ein lukratives Geschäft mit nied-
rigen Aufdeckungs- und Sanktionsquoten ist. Das von der Kommission Ende 
2021 vorgeschlagene Verbot der Verbringung von Abfällen innerhalb der EU 
und aus der EU (siehe eukn 1/2023/21) zu Zwecken ihrer Beseitigung könnte 
dazu beitragen, den illegalen Handel mit gefährlichen Abfällen weiter einzu-
schränken 

➢ Pressemitteilung (Englisch) https://bit.ly/3wHz9Pc  
➢ Analyse (61 Seiten) https://bit.ly/3jiYOdN 

 
zurück 

23. Wasserstoff – Definition 
Die Herstellung von grünem (erneuerbaren) Wasserstoff wird detailliert 
geregelt.  
Damit soll sichergestellt werden, dass Wasserstoff nur aus "zusätzlichem" 
Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird, der zeitgleich und im selben Ge-
biet produziert wird wie der Wasserstoff selbst. Auch das Parlament hat im Rah-
men seiner Entschließung zum Industrieplan ausdrücklich betont (siehe vorste-
hend unter eukn 2/2023/2), dass sichergestellt werden muss, dass der höheren 
Nachfrage nach grünen Wasserstoff mit der Schaffung neuer Kapazitäten zur 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen einhergeht.  Wasserstoff ist 
ein Energieträger und selbst keine erneuerbare Energiequelle. Mit Elektrolyseu-
ren erzeugter Wasserstoff kann daher nur dann als erneuerbarer Wasserstoff 
gelten, wenn er aus Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird. Andernfalls 
könnte der zusätzliche Strombedarf der Elektrolyseure zu einer Zunahme der 
Stromerzeugung aus fossilen Brenn- bzw. Kraftstoffen führen.  
Damit (grüner) erneuerbarer Wasserstoff in Europa, unabhängig vom Orte der 
Erzeugung, in der EU eingesetzt werden kann, muss klar definiert sein, was in 
der EU als erneuerbarer Wasserstoff gilt. Denn die Anforderungen an die Er-
zeugung von erneuerbarem Wasserstoff gelten sowohl für inländische Erzeuger 
als auch für Erzeuger aus Drittländern, die in die EU ausführen wollen. Die 
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Vorschriften dazu hat die Kommission am 13. Februar 2023 in zwei Rechtsakten 
vorgelegt. Im 1. Rechtsakt wird der Grundsatz der „Zusätzlichkeit“ für Wasser-
stoff präzisiert. Elektrolyseure zur Erzeugung von Wasserstoff müssen dem-
nach an neue Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen 
angeschlossen werden. Der 2.Rechtsakt enthält eine Methode zur Berechnung 
der Lebenszyklustreibhausgasemissionen. 
Die beiden Rechtsakte sind dem Parlament und dem Rat zur Billigung vorgelegt 
worden. Sie haben 2 Monate Zeit, um den Vorschlag anzunehmen oder abzu-
lehnen, haben aber keine Möglichkeit, die Vorschläge der Kommission zu än-
dern. 

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3E4azvS  
➢ Fragen und Antworten https://bit.ly/3XsLXna  
➢ Wasserstoff https://bit.ly/3xmbUuh  
➢ 1. Rechtsakt (Englisch) https://bit.ly/41apbUc  
➢ 2.Rechtsakt (Englisch) https://bit.ly/3Ie79rD  

 
zurück 

24. Photovoltaik-Allianz 
Die Photovoltaikindustrie soll die Herstellung innovativer und nachhal-
tiger Solaranlagen sicherstellen.  
Die von der Kommission zusammen mit industriellen Akteuren, Forschungsin-
stituten und Verbänden am 22. Dezember 2022 gegründeten Allianz ist eine 
Schlüsselinitiative: Ziel ist bis 2025 30 GW an europäischen Produktions-kapa-
zitäten in der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen. Das Erreichen die-
ses Ziels würde in Europa ein neues BIP in Höhe von 60 Milliarden Euro pro 
Jahr und die Schaffung von mehr als 400.000 neuen Arbeitsplätzen bedeuten. 
Die Allianz wird sich auf folgende Bereiche konzentrieren: 

• Sicherstellung von Investitionsmöglichkeiten durch Kartierung und 
Schaffung von Projektpipelines mit bankfähigen Projekten. Vorrangig 
wird sie daran arbeiten, die Investitionen der EU, der Mitgliedstaaten und 
der Privatwirtschaft aufeinander abzustimmen, einschließlich der natio-
nalen Konjunktur- und Resilienzpläne. 

• Diversifizierung der Lieferungen und Aufbau von Widerstandsfähigkeit in 
der Lieferkette durch die Suche nach alternativen Lieferanten, Partnern 
und Abnehmern über bestehende und künftige Partnerschaften, Dialoge 
und Handelsforen, um die derzeitigen Abhängigkeiten Europas weiter zu 
verringern. 

• Schaffung eines förderfreundlichen Umfelds für die europäische PV-An-
lagen durch die Beseitigung von Hindernissen, wie z. B. vereinfachte Ge-
nehmigungsverfahren für neue Produktionsstätten oder die Sicherung 
der Versorgung mit Rohstoffen und Komponenten, die für die Produktion 
benötigt werden. 

Die Kommission hat die politische Führung in der Allianz inne. Sie beaufsichtigt 
und fördert die Arbeit des Bündnisses. Das Sekretariat wird von EIT InnoEnergy 
geführt. 
Am 26. Januar 2023 hat sich in Brüssel ein Netzwerk für eine Zusammenarbeit 
der europäischen Solarindustrie-Regionen gebildet, dem Sachsen, Andalusien 
und Kärnten angehören und dem weitere europäische Solarindustrieregionen 
beitreten können 
In Europa gab es um 2002 eine starke Solarindustrie. Doch die Konkurrenz in 
Asien war im Preis unschlagbar günstig und die gesamte Produktion von 
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Solarmodulen wurde dorthin verlagert. Um diesen Prozess umzukehren, wurde 
die Europäische Allianz für die Fotovoltaikindustrie mit dem Ziel gegründet, bis 
2025 30 GW an europäischen Produktionskapazitäten in der gesamten Wert-
schöpfungskette zu erreichen.  

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3IBtnFq  
➢ Allianz https://bit.ly/3ICMFdI  
➢ Netzwerk https://bit.ly/3Z22aB3  
➢ Allianzgründung https://bit.ly/3YQqxSN 

 
zurück 

25. Neues Bauhaus – Fortschrittsbericht 
Die Initiative „Neues Europäisches Bauhaus“ wird mit neuen Maßnah-
men fortgeführt.  
Im Rahmen des NEB (siehe unter eukn 10/2020/5;1/2021/28) werden Vorzei-
geprojekte ausgezeichnet, die die zentralen Werte Nachhaltigkeit, Ästhetik und 
Inklusivität miteinander verknüpfen. Anlässlich der Vorstellung eines ersten 
Fortschrittsberichts über diese Initiative teilte die Kommission mit, dass 2023 
zehn neue Demonstrationsprojekte finanziert werden sollen. Dafür wird die Fi-
nanzierung des NEB Programms über „Horizont Europa“ in den nächsten 2 Jah-
ren um zusätzlich 106 Mio. Euro aufgestockt.  
In Deutschland gibt es derzeit 74 NEB-Partnerorganisationen, europaweit 600 
offizielle Partner. Die bislang erreichten Ergebnisse präsentiert der Fortschritt-
bericht über das NEB, der eine Bestandsaufnahme der in den ersten beiden 
Jahren erzielten Erfolge präsentiert. Zugleich wurde ein Bauhaus-Kompass vor-
gestellt, der für Entscheidungs- und Projektträger ein Orientierungsrahmen für 
die Prinzipien und Kriterien des NEB sein soll. Weitere Projekte im Rahmen der 
NEB-Initiative sind der Aufbau kreativer Räume (NEBLabore) und einer NEB-
Akademie. 

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3YaTxE5   
➢ Pressemitteilung mit Beispielen aus DE  https://bit.ly/3CUPvra  
➢ Fortschrittsbericht (Englisch, 30 Seiten) https://bit.ly/3YaEDO5  
➢ Bauhaus-Kompass https://bit.ly/3JozcGT  
➢ Webseite https://bit.ly/3WLBmUf  

zurück 

 

26. Kurzzeitvermietungen – Stellungnahme AdR        Termin: 28.02.2023 
Zum Thema Kurzzeitvermietungen gibt es einen aktuellen Überblick 
und Vorschläge.  
Die wichtigsten Forderungen der Kommunen an die EU-Institutionen zu diesem 
Thema wurden in einer vom Ausschuss der Regionen (AdR) am 31. Januar 
2023 organisierten Veranstaltung diskutiert. Auf der Grundlage des von der 
Kommission am 7.November 2022 (siehe unter eukn 11/2022/22) vorgelegten 
Verordnungsentwurfs wurden in dieser AdR-Veranstaltung die Chancen und 
Sorgen der Kommunen und des Tourismussektors  deutlich. In dem Entwurf 
einer Stellungnahme zu dem Vorschlag der Kommission wurden die Forderun-
gen und Bedenken der lokalen Entscheidungsträger zusammengefasst.   
Bis zum 28. Februar 2023 können unter Verwendung des Online-Systems auf 
dem Mitgliederportal des AdR (mit mindestens 6 Unterschriften) Änderungs- 
und Ergänzungsvorschläge eingebracht werden. 

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3YRZLZy  
➢ Stellungnahme  https://bit.ly/3S6gYMG  
➢ AdR Portal https://bit.ly/3IycoUq  
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27. Bildungsmobilität – Lernmöglichkeiten für alle          Termin: 03.05.2023 
Wie kann der Zugang zu Lern- und Lehrmöglichkeiten im EU-Ausland 
verbessert werden?  
Derzeit sind es nur 15% der jungen Menschen, die in einem anderen Land der 
EU studieren, eine Schulung machen oder an einer Lehrlingsausbildung teilge-
nommen haben. Laut einer Studie des Instituts für Bildungsforschung der Wirt-
schaft von 2021 sind das bei Lehrlingen sogar nur rund 3%. Vor diesen Hinter-
grund fragt die Kommission im Rahmen eines Konsultationsverfahrens nach 
Verbesserungsmöglichkeiten. Die Zurückhaltung der jungen Menschen ist auf 
ein breites Spektrum von Hindernissen zurückzuführen, wie z. B. fehlende fi-
nanzielle Mittel, das Gefühl mangelnder Unabhängigkeit für einen längeren Aus-
landsaufenthalt, unzureichende Fremdsprachenkenntnisse und fehlende Infor-
mationen über Auslandsaufenthaltsmöglichkeiten. Speziell für Lehrlingsausbil-
dungen und Berufspraktika sind es zudem Hindernisse bei der Anerkennung 
von Lernmobilitätszeiten im Ausland, Unterschiede bei der Vergütung, den Ge-
sundheits- und Sicherheitsstandards und dem rechtlichen Status und mangeln-
des Engagement der Arbeitgeber.   
Die Kommission arbeitet derzeit an einem Vorschlag für eine Empfehlung des 
Rates zu Lernmöglichkeiten (Lernmobilität) im europäischen Ausland. Damit 
sollen Lernzeiten im Ausland für alle zur Regel werden, statt eine Ausnahme zu 
bleiben. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag soll noch 2023 mit dem Ziel 
vorgelegt werden, in allen Sektoren und auf allen Ebenen des formalen, nicht-
formalen und informellen Lernens zu verbessern, und zwar für Studierende, 
Hochschulpersonal, Lernende und Personal in der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung, Auszubildende, Schüler und Lehrkräfte, Personal in der Erwachsenen-
bildung und im Sportbereich. Konkret geht es darum, 

• Hindernisse für die Lernmobilität zu ermitteln, 

• Leitlinien dafür bereitzustellen, wie diese überwunden werden können, 

• die Lernmobilität zu fördern und mögliche Anreize hierfür zu schaffen, 

• die Mobilität zu Lernzwecken sozial inklusiver und umweltfreundlicher zu 
machen und sie stärker mit digitalen Lernangeboten zu verknüpfen. 

Die öffentliche Konsultation endet am 3. Mai 2023. 
➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3JXDCVP  
➢ Konsultation https://bit.ly/40Lvca1 

 
zurück 

28. China - Fachwissen  
Es gibt ein neues Stipendienprogramm zu China-Themen.  
Mit diesem von der Kommission am 25. Januar 2023 ins Leben gerufene Pro-
gramm soll die Zusammenarbeit von politikorientierten Akademikern aus Denk-
fabriken von Weltrang und Universitäten gefördert werden. Damit soll das Fach-
wissen über China in politischen, sozialen, wirtschaftlichen, digitalen, ökologi-
schen und klima- und sicherheitsbezogenen sowie historischen Fragen verbes-
sert werden. Das Stipendienprogramm ist bei der IDEA angesiedelt, der Denk-
fabrik der Kommissionspräsidentin. Die Stipendiaten werden für einen Zeitraum 
von 6 bis 12 Monaten ausschließlich aufgrund ihres Bekanntheitsgrads, ihrer 
Kompetenz und ihres Fachwissens ausgewählt. Für jeden Zeitraum werden ma-
ximal 15 Stipendien angeboten.  

➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3YavBRd  
➢ IDEA https://bit.ly/3Ya1KZc  

zurück 
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29. Cities Forum 2023 
Der Start der Europäischen Stadtinitiative ist Kernthema des diesjähri-
gen Forums in Turin.  
Die Veranstaltung findet am 15./16. März 2023 in Turin statt. Auf dieser Konfe-
renz der EU-Kommission für den Bereich der europäischen Stadtentwicklung 
und der Kohäsionspolitik sind Themen die Fortführung der Urbanen Agenda, 
Kleinstadtinitiativen sowie das Neue Europäische Bauhaus. Die für Akteure der 
Stadtentwicklung alle zwei Jahre stattfindende  Veranstaltung der Generaldirek-
tion Regionalpolitik und Stadtentwicklung bietet hochrangige Debatten, partizi-
pative Sitzungen und interaktive Workshops zu Zusammenhalt und Erholung in 
Städten, sowie einen einzigartige Gelegenheit, sich zu vernetzen und die jüngs-
ten Entwicklungen verschiedener EU-Initiativen und -Politiken zu diskutieren.  
Ein Schlüsselmoment der Veranstaltung wird die Präsentation neuer Initiativen 
auf EU-Ebene sein, die zur Unterstützung von Städten ins Leben gerufen wur-
den. Die 5. Ausgabe des Städteforums ist der offizielle Start der Europäischen 
Städteinitiative (EUI) und ihre erste Veranstaltung zum Kapazitätsaufbau auf 
EU-Ebene. Da ortsbezogene Ansätze im Mittelpunkt der Kohäsionspolitik ste-
hen, wird auch die Rolle kleiner und mittlerer Städte bei der Entwicklung maß-
geschneiderter Lösungen für lokale Herausforderungen Tagungsthema sein.  

➢ Registrierung unter https://bit.ly/3lBWRdq  
➢ Pressemitteilung https://bit.ly/3RF7N5H  
➢ EUI https://bit.ly/40PucBv  
➢ Generaldirektion Stadtentwicklung https://bit.ly/3lA0aS2  
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30. Journalisten – EU Fortbildungsprogramm           Termin: 01.03.2023 
Interessante Geschichten über EU Themen, die vor Ort verstanden 
werden, sind das Thema einer Fortbildung.   
Junge Journalisten, die am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen und für 
eine in Deutschland ansässige Redaktion tätig sind, können sich für das vom 
Parlament ausgeschriebene Fortbildungsprogramm bewerben. 20 Plätze wer-
den vergeben. Die Teilnahme am Programm ist kostenlos. Auch die Kosten für 
Anreise, Hotel und Verpflegung werden übernommen. Bewerbungsschluss ist 
der 1. März 2023, 

➢ Bewerbungsverfahren https://bit.ly/3EdoVdr  
➢ Infos https://bit.ly/40XeJj7   
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